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Anfrage: Auszahlung von Quarantäne - Entschädigungen an Durlacher 
Unternehmen 

Mit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat das Gesundheitsamt Karlsruhe auf 

Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zahlreiche Schutzmaßnahmen im Sinne von § 28 

IfSG (so genannte „Quarantäne“) gegenüber Arbeitnehmern ausgesprochen mit dem Ziel, Neu-

infektionen mit COVID-19 zu reduzieren. Dies ist auch gelungen, die Fallzahlen und die schwe-

ren Verläufe sind im Stadt- und Landkreis in Folge der Maßnahmen bis zum Frühsommer deut-

lich zurückgegangen. 

Nach dem IfSG haben betroffene Arbeitnehmer für den Zeitraum der „Quarantäne“ Anspruch 

auf Lohnfortzahlung gegen den Arbeitgeber, die Arbeitgeber haben dann einen Anspruch auf 

Erstattung der entsprechenden Lohn- und Sozialversicherungskosten. Die Bearbeitung der Er-

stattungsanträge wurde mittlerweile dem Regierungspräsidium Karlsruhe übertragen.  

 

Der FDP-Fraktion ist durchaus bewusst, dass es in dieser Ausnahmesituation zu Personalengpäs-

sen in den zuständigen Behörden gekommen ist und sich daher die Fallbearbeitung bei der Aus-

zahlung in Einzelfällen verzögern kann. Was jedoch nicht akzeptabel ist, ist, dass Unternehmen, 

in der nun eingetretenen Nachfrage- und Wirtschaftskrise monatelang auf die Auszahlung von 

Entschädigungsleistungen nach IfSG warten müssen und damit in ihrer Liquidität beeinträchtigt 

sind. 

 

Daher stellen wir folgende Fragen: 

1. Wie viele in Durlach (alternativ: Karlsruhe) wohnende Arbeitnehmer wurde vom Gesund-

heitsamt Karlsruhe im Zusammenhang mit einer COVID-19 Infektion / Verdachtsfall un-

ter „Quarantäne“ gestellt? 

2. Wie viele Durlacher (alternativ: Karlsruher) Unternehmen haben seit Februar 2020 einen 

Antrag auf Entschädigung nach dem IfSG gestellt? 

3. Wieviele dieser Anträge wurden bereits bearbeitet und welche Gesamtentschädigungs-

summe wurde ausbezahlt? 
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4. Wie wird sicher gestellt, dass bei nun wieder ansteigenden Fallzahlen von COVID-19 In-

fektionen die Entschädigungsleistungen nach dem IfSG zeitnah ausgezahlt werden? 
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